
Beschlussvorschlag: 
 
Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert: 
 

1. Beschlusspunkt 4 erhält folgende Fassung: 
 
„Es wird ein Begleitgremium für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 174 und 
seiner notwendigen Teilbebauungspläne gebildet, bestehend aus Mitgliedern der 
Fraktionen, der Investoren und der Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung. Auf Wunsch 
der Fraktionen können Mitglieder des Gestaltungsbeirates jederzeit hinzugezogen 
werden. Jede Fraktion kann zwei Stadtratsmitglieder in das Begleitgremium entsenden.“ 
 

2. Ein neuer Beschlusspunkt 6 mit dem folgenden Wortlaut wird hinzugefügt: 
 
„Für den Geltungsbereich wird eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB 
erlassen.“ 

 


